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Die nachfolgenden textlichen Festsetzungen sind hinsichtlich ihres räumlichen Geltungsberei-
ches deckungsgleich mit dem zeichnerisch festgesetzten Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Wertstoffhof ZAKB“ in dem Ortsteil Aschbach der Gemeinde Wald-Michelbach. Die zeichneri-
schen und sonstigen Festsetzungen des Planteils werden durch die textlichen Festsetzungen 
ergänzt. 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Baugesetzbuch 
(BauGB) in Verbindung mit (i.V.m.) der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) 

A.1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 und 11 
BauNVO) 

Innerhalb der als „Sonstiges Sondergebiet“ (SO) mit der Zweckbestimmung „Wertstoffhof“ be-
stimmten Flächen sind Anlagen für den Betrieb eines Wertstoffhofs, wie z.B. Sammelcontainer, 
Wertstofflager und Bürocontainer, zulässig. Zulässig sind auch Nebennutzungen wie Sanitärge-
bäude, Waagen, Garagen, Werkstätten, Lagerflächen etc., die dem Betrieb dienen. 

Die Aufbereitung von Restmüll oder Wertstoffen (z.B. Gelbe Säcke) sowie die Kompostierung 
oder Aufbereitung von Grünschnitt und Bioabfall ist innerhalb der Sondergebietsfläche unzuläs-
sig. Ein Zerkleinern des Grünschnitts zum Abtransport ist dagegen zulässig. Die dauerhafte La-
gerung von Wertstoffen ist unzulässig. 

Sonstige Nutzungen, insbesondere eine allgemeine Gewerbenutzung, sind ebenfalls unzulässig. 

A.2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 18 
BauNVO) 

A.2.1. Grundflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. §§ 17 und 19 BauNVO) 

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird als Höchstmaß entsprechend dem Eintrag in den tabellarischen 
Festsetzungen (Nutzungsschablone) festgesetzt. 

Die zulässige Grundfläche darf durch die in § 19 Abs. 4 Nr. 1 bis Nr. 3 genannten Anlagen bis zu 
einem Wert von 0,9 überschritten werden. 

A.2.2. Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 18 BauNVO) 

Die Höhe baulicher Anlagen wird als Höchstmaß entsprechend Eintrag in den tabellarischen Fest-
setzungen (Nutzungsschablone) festgesetzt. 

Die Bezugshöhe (unterer Bezugspunkt) für die Festsetzung der zulässigen Höhe baulicher Anla-
gen ist der in der Planzeichnung gekennzeichnete Höhenpunkt B = 342,00 müNN innerhalb des 
Baufensters. 

A.3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

Für das Sondergebiet (SO) wird eine offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 1 BauNVO festgesetzt. 

A.4. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind gemäß § 23 Abs. 1 und 3 BauNVO durch Baugren-
zen festgesetzt. 
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A.5. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

A.5.1. Umgang mit Niederschlagswasser 

Befestigte, ebenerdige Pkw-Stellplätze sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche herzustellen 
(z.B. Haufwerksporiges Pflaster, Splittfugenpflaster, Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster, 
Schotterrasen oder andere versickerungsaktive Materialien) und/oder das auf ihnen anfallende 
Niederschlagswasser ist seitlich in Grünflächen auf den Grundstücken, auf denen das Nieder-
schlagswasser anfällt, zu versickern. 

A.5.2. Gehölzschutz (V 1) 

Zum Erhalt der festgesetzten Bäume sowie der zum Plangebiet angrenzenden Gehölze sind 
diese bauzeitlich durch geeignete Maßnahmen (bspw. durch einen Bauzaun o.ä.) gegen Beschä-
digung zu schützen. 

A.5.3. Beschränkung der Rodungszeit (V 2) 

Die Rodung von Gehölzen muss außerhalb der Brutzeit - also zwischen 1. Oktober und 
28./29 Februar - erfolgen. Dies gilt auch für Ziergehölze und kleinräumig ausgebildete Gehölzbe-
stände. 

A.5.4. Zeitliche Begrenzung zur Entfernung von Habitatelementen (V 3) 

Das Entfernen von Habitatelementen (z.B Holzpolter, etc.) muss außerhalb der Brutzeit – also 
zwischen 1. Oktober und 28./29. Februar – erfolgen. Als Ausnahme kann das Entfernen von Ha-
bitatelementen auch in der Zeit vom 1. März bis 30. September zugelassen werden, wenn die 
entsprechend beanspruchten Elemente unmittelbar vor Beginn derer Entfernung sorgfältig durch 
eine fachlich qualifizierte Person auf vorhandene Nester abgesucht werde. Im Nachweisfall ist 
die Entfernung der Habitatelemente bis nach dem Ausfliegen der Jungen zu verschieben. 

A.5.5. Regelungen zur Baufeldfreimachung (V 4) 

Das Abschieben der Vegetationsdecke und Baustellenvorbereitungen muss außerhalb der Brut-
zeit, d.h. zwischen 1. Oktober und 28./29. Februar erfolgen. Erdarbeiten und Baustellenvorberei-
tungen können als Ausnahme auch in der Zeit vom 1. März bis 30. September zugelassen wer-
den, wenn die entsprechend beanspruchten Flächen unmittelbar vor Beginn der Erdarbeiten bzw. 
vor Einrichtung der Baustelle sorgfältig durch eine fachlich qualifizierte Person auf vorhandene 
Bodennester abgesucht werden (Baufeldkontrolle). Im Nachweisfall ist der Baubeginn bzw. die 
Einrichtung bis nach dem Ausfliegen der Jungen zu verschieben. Der Unteren Naturschutzbe-
hörde des Landkreises Bergstraße ist ein entsprechender Ergebnisbericht zu übergeben. 

A.5.6. Präsenz oder Absenz der Zauneidechse (V 5) 

Um sicherstellen zu können, ob die Zauneidechse im Vorhabenbereich vorkommt oder nicht, 
müssen vor Baubeginn zwei Begehungen, von einer fachlich qualifizierten Person, ab April - Mai 
stattfinden. Bei Absenz ist nichts weiter zu unternehmen, bei Präsenz greift die Vermeidungs-
maßnahme V 6 (Fang und Umsiedlung betroffener Individuen). 

A.5.7. Fang und Umsiedelung betroffener Individuen (V 6) 

Vor Baubeginn und Abschieben des Oberbodens sind die ggf. vorkommenden Zauneidechsen 
zu fangen und an die zuvor aufgewertete Ausgleichsfläche (vgl. CEF-Maßnahme CEF 1) umzu-
siedeln. Diese Umsiedlung muss terminlich in den Perioden April/Mai oder August/September 
erfolgen. Die Maßnahme ist nur im Nachweisfall (tatsächlich belegtes Vorkommen) vor Durchfüh-
rung des Eingriffes von einer fachlich qualifizierten Person umzusetzen. 
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A.5.8. Ökologische Baubegleitung (V 7) 

Zur Wahrung der artenschutzrechtlichen Belange sowie zur fachlichen Beratung und Unterstüt-
zung bei der Umsetzung und Dokumentation der artenschutzrechtlich festgesetzten Maßnahmen 
ist bei Baumaßnahmen eine fachlich qualifizierte Person als Ökologische Baubegleitung (ÖBB) 
einzusetzen. 

A.5.9. Ausgleichshabitat für die Zauneidechse (CEF 1) 

Zum unmittelbaren Habitatersatz für die Zauneidechse, aber auch zur Schaffung von unbesiedel-
ten Habitatstrukturen für die umzusetzenden Eidechsen, ist vorlaufend zum Eingriff und zur Um-
siedlung (V 6) ein geeigneter Siedlungsraum als aufgewertete Habitatstruktur nach Anweisung 
der ökologischen Baubegleitung und in erforderlicher Größe anzulegen und dauerhaft zu pflegen. 
Eine Durchführung ist nur erforderlich, sofern im Rahmen der Nachsuche tatsächlich Zauneidech-
sen gefunden wurden. 

A.5.10. Verschluss von Bohrlöchern 

Alle Löcher, die bei (Probe-)Bohrungen im Plangebiet entstehen, sind unverzüglich durch geeig-
nete Substrate zu verschließen. 

A.5.11. Sicherung von Austauschfunktionen für Kleinsäuger 

Bei Zäunen sind die Gitterabstände im unteren Bereich des Zauns so zu wählen, dass Kleinsäu-
ger den Zaun passieren können. Hierzu ist der Zaun bis 50 cm tief einzugraben und die Größe 
der „Drahtfenster“ (Durchlässe für Kleinsäuger) soll auf Höhe des natürlichen Geländes ca. 20 cm 
x 20 cm betragen. Der Abstand zwischen den Durchlassöffnungen darf 15,0 m nicht überschrei-
ten. 

A.5.12. Schutz von Insekten (H 3) 

Für die Außenbeleuchtung sind ausschließlich Lampen mit warmweißen LEDs (≤ 2.800 Kelvin 
Farbtemperatur) oder vergleichbare Technologien mit verminderten Lockeffekten für Insekten zu-
lässig. Die Lampen sind nach unten abstrahlend anzuordnen oder abzuschirmen, so dass sie 
ausschließlich die zu beleuchtenden Flächen anstrahlen. 

Die Außenbeleuchtung ist nur während der Betriebszeiten des Wertstoffhofes zulässig. 

A.6. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB) 

Das Anpflanzen von Hybridpappeln und Nadelbäumen ist nicht zulässig. 

Abgängige Bäume innerhalb der zeichnerisch festgesetzten „Flächen mit Bindungen für Bepflan-
zungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ sind zu 
ersetzen, so dass hier dauerhaft geschlossene Gehölzbestände bestehen. 

Bei allen festgesetzten Anpflanzungen bzw. bei der Nachpflanzung abgestorbener oder abgän-
giger Gehölze sind ausschließlich standortgerechte und heimische Gehölze (vgl. Liste standort-
gerechter und heimischer Gehölzarten unter Punkt C.7) mit folgenden Mindestpflanzqualitäten zu 
verwenden: 

• Hochstämme, 3 x verpflanzt, mit Ballen, 16-18 cm Stammumfang 

• Heister, 2 x verpflanzt, mit Ballen, 150-175 cm 

• Sträucher, 2 x verpflanzt, 4 Triebe, 60-100 cm. 
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B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (örtliche Bauvorschrif-
ten) nach § 91 Hessischer Bauordnung (HBO) in Verbindung mit 
§ 9 Abs. 4 BauGB 

B.1. Vorschriften über Werbeanlagen (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 HBO) 

Beleuchtete oder durch Leuchten angestrahlte Werbeanlagen sind unzulässig. Von Werbeanla-
gen darf keine Blendwirkung ausgehen. 

Werbeanlagen dürfen eine Größe von insgesamt maximal 4,00 m² je Grundstück nicht über-
schreiten. 

Werbeanlagen sind innerhalb der Bauverbortszone nicht zulässig. Werbeanlagen können als 
Ausnahme innerhalb der Bauverbortszone zugelassen werden, wenn eine entsprechende stra-
ßenrechtliche Ausnahmegenehmigung des zuständigen Straßenbaulastträgers (Hessen Mobil) 
vorliegt (siehe auch diesbezügliche Hinweise unter Punkt C.9). 

B.2. Art, Gestaltung und Höhe von Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 HBO) 

Mauern und geschlossene Sichtschutzzäune sind als Abgrenzungen der Grundstücke unzuläs-
sig. Zäune sind nur aus Holz oder Metall mit einer Höhe von maximal 3,00 m zulässig. Das „Ein-
weben“ von Kunststoffbändern in Stabgitterzäune ist unzulässig. 

Die Verwendung von Thuja- oder Chamaecyparis-Hecken sowie Nadelgehölzen zur Grundstück-
seinfriedung ist unzulässig. Hecken aus heimischen und standortgerechten Gehölzen sind dage-
gen zur Grundstückseinfriedung zulässig. 

C. Hinweise und Empfehlungen 

C.1. Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind nach Kenntnisstand der Gemeinde Wald-Michel-
bach keine Kulturdenkmäler nach § 2 Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) bekannt. 

Es wird dennoch darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler, wie Mau-
ern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände (z.B. Scherben, Steingeräte, 
Skelettreste), entdeckt werden können. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich der hessen-
ARCHÄOLOGIE (Archäologische Abteilung des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen) oder 
der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Bergstraße anzuzeigen. Der Fund und die 
Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu 
erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 21 
Abs. 3 Satz 1 HDSchG). 

C.2. Pflanzabstände zu Ver- und Entsorgungsleitungen 

Bei Bepflanzungsmaßnahmen im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sind ausreichende 
Pflanzabstände einzuhalten, damit Auswechslungen oder Reparaturen dieser Anlagen vorge-
nommen werden können. 

Darüber hinaus ist bei Anpflanzungsmaßnahmen im Bereich von Leitungstrassen zu beachten, 
dass tiefwurzelnde Bäume gemäß DIN 18920 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz 
von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ und Merkblatt 
DWA-M 162 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ einen Mindestabstand zu den Ver- 
und Entsorgungsleitungen aufweisen müssen. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind die 
Leitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu sichern oder die Standorte der Bäume 
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dementsprechend zu verschieben. Pflanzmaßnahmen im Nahbereich von Betriebsmitteln sind 
deshalb vorher mit den entsprechenden Ver- und Entsorgungsunternehmen abzustimmen. 

C.3. Löschwasserversorgung und Rettungswege 

Die Forderungen zum Löschwasserbedarf ergeben sich aus § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen 
Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), aus 
§ 14 der Hessischen Bauordnung (HBO) und den technischen Regeln nach dem DVGW-Arbeits-
blatt W 405 „Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung“. Die 
Differenzierung nach der baulichen Nutzung erfolgt entsprechend § 17 der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO). 

Es wird darauf hingewiesen, dass Zu- oder Durchfahrten für die Feuerwehr, Aufstellflächen und 
Bewegungsflächen gemäß Anhang 14 (Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr) der 
Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV TB) so zu befestigen 
sind, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast bis zu 10 t und einem zulässigen 
Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren werden können. Diese Werte entsprechen den Vorgaben 
der DIN 14090 (Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken), die im Rahmen der Objektplanung 
ebenfalls zu beachten ist. 

Zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und zur schnellen Erreichbarkeit für Feu-
erwehr und Rettungsdienst sind straßenseitig Hausnummern gut sichtbar und dauerhaft anzu-
bringen. 

C.4. Baugrund, Altlasten, Grundwasser- und Bodenschutz 

Es wird darauf hingewiesen, dass von der Gemeinde Wald-Michelbach keine Baugrunderkun-
dung durchgeführt wurde. Je nach Erfordernis durch die bauliche Anlage wird daher empfohlen, 
vor Planungs- bzw. Baubeginn objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN 4020 (Ge-
otechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke - Ergänzende Regelungen zu 
DIN EN 1997-2) bzw. DIN EN 1997 (Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik) im 
Hinblick auf die Gründungssituation und die Grundwasserstände durch ein Ingenieurbüro durch-
führen zu lassen. 

Grundwasserhaltungsmaßnahmen (z.B. im Zusammenhang mit Baumaßnahmen) sind bei der 
zuständigen Unteren Wasserbehörde des Landkreises Bergstraße vorab zu beantragen. Zuvor 
ist zu klären, wohin das abgepumpte Wasser geleitet werden kann und es ist die Erlaubnis des 
Gewässereigentümers bzw. des Kanalbetreibers einzuholen. Das Regierungspräsidium Darm-
stadt, Abteilung IV Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, ist als Obere Boden-
schutzbehörde ebenfalls zu beteiligen. Dies gilt auch für alle sonstigen Grundwasserentnahmen. 

Die Einrichtung eines Gartenbrunnens ist bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Berg-
straße anzuzeigen. Das Anzeigeformular ist auf der Homepage des Landkreises abrufbar. Es 
wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um Wasser handelt, das in der Regel keine Trink-
wasserqualität hat. 

Sollte im Plangebiet mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen werden (z.B. Heizöllagerung), 
so sind die Maßgaben der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen (AwSV) zu beachten. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen unterliegen ei-
ner Anzeige- und Prüfpflicht. Zuständig hierfür ist die Untere Wasserbehörde des Landkreises 
Bergstraße. 

Der Gemeinde Wald-Michelbach liegen keine Hinweise auf das Vorhandensein von Altflächen 
(Altstandorte, Altablagerungen), schädlichen Bodenveränderungen und/oder Grundwasserschä-
den vor. Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist dennoch auf 
organoleptische Auffälligkeiten (z.B. ungewöhnliche Farbe, Geruch etc.) zu achten. Ergeben sich 
bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die den Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung begrün-
den, sind diese umgehend der zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, 
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Abteilung IV Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzuteilen. Darüber hinaus 
ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen. Schädliche Bodenveränderungen im 
Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Beeinträchtigungen der Bo-
denfunktionen, die geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen 
für den einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. 

Zur Gewährleistung des Bodenschutzes (§ 202 BauGB) sind Maßnahmen zur Erhaltung und zum 
Schutz des Bodens - insbesondere des Oberbodens - vor Vernichtung oder Vergeudung vorzu-
sehen. Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bodenschutzes wird hingewiesen. 
Die einschlägigen Richtlinien, Verordnungen und Regelwerke sind zu beachten. 

Bei eventuell erforderlichen Geländeaufschüttungen innerhalb des Plangebiets darf der Oberbo-
den des ursprünglichen Geländes nicht überschüttet werden, sondern er ist zuvor abzuschieben. 

Bei einem notwendigen Bodenaustausch oder Auffüllungen (z.B. im Bereich von Versickerungs-
anlagen) sind die Regelungen der Mantelverordnung (Verordnung zur Einführung einer Ersatz-
baustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur 
Änderung der Deponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung) einzuhalten. Eine wasser-
rechtliche oder bodenschutzrechtliche Erlaubnis zum Auf- oder Einbringen von Materialien auf 
oder in den Boden erfolgt nicht. Es liegt in der Verantwortung der Bauherrschaft bzw. der durch 
sie beauftragten Sachverständigen, die geltenden Gesetze, Verordnungen, Regelwerke und 
Richtlinien einzuhalten. 

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Ober- und Un-
terboden durchzuführen. 

Es wird empfohlen, den anfallenden Erdaushub möglichst weitgehend auf den Baugrundstücken 
wieder zu verwenden. Im Sinne einer behutsamen Umweltvorsorge ist die Vermeidung bzw. Ver-
wertung von Erdaushub auf den Baugrundstücken einer Deponierung vorzuziehen. 

Zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in das Schutzgut Boden sollte auch eine Minimie-
rung der Baustellenfläche angestrebt werden. 

Auf die DIN 19639 "Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben" wird hinge-
wiesen. 

C.5. Sammeln, Verwenden und Versickern von Niederschlagswasser 

Es wird empfohlen, das auf befestigten Freiflächen und Dachflächen der Baugrundstücke anfal-
lende Niederschlagswasser in Zisternen zu sammeln und als Brauchwasser und/oder für die 
Grünflächenbewässerung zu verwenden. Sollten Zisternen im Grundwasserschwankungsbereich 
eingebaut werden, sollten diese auftriebssicher hergestellt werden. 

Anlagen zur Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser sind gemäß 
den jeweils gültigen DWA-Regelwerken anzulegen. 

Auf das Erfordernis einer wasserrechtlichen Erlaubnis der Unteren Wasserbehörde des Landkrei-
ses Bergstraße für die Versickerung von Niederschlagswasser wird hingewiesen. 

C.6. Empfehlung für die Errichtung von Passivhäusern bzw. die Verwendung 
bestimmter Brennstoffe als Heizenergieträger und die Solarenergienutzung 

Zur Minimierung schädlicher Umweltbelastungen (Reduzierung klimarelevanter Emissionen) so-
wie zur rationellen Verwendung von Energie wird empfohlen, Gebäude als sogenannte Pas-
sivhäuser zu errichten. Soweit diese Bauweise nicht gewählt werden sollte, wird empfohlen, re-
generative Energieformen (z.B. Erdwärme, Holzpellets etc.) zu nutzen. 

Die Nutzung der Solarenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung werden 
empfohlen. Die Optimierung der Dachausrichtung zur Nutzung solarer Energie wird empfohlen. 
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Für die Nutzung von Geothermie mittels Erdwärmesonden ist grundsätzlich eine wasserrechtliche 
Erlaubnis erforderlich. Einzelheiten hierzu sind mit der zuständigen Unteren Wasserbehörde des 
Landkreises Bergstraße abzustimmen, bei der auch die erforderliche Erlaubnis zu beantragen ist. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die aktuellen "Anforderungen des Gewässerschutzes an Erd-
wärmesonden" im Erlass des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz vom 21.03.2014 (StAnz. 17/2014, S. 383) festgelegt sind. Diese sind vollstän-
dig zu beachten. Ebenso sind alle im Leitfaden "Erdwärmenutzung in Hessen" (6. Auflage) auf-
geführten technischen Anforderungen an Bauausführung und Betrieb einzuhalten. Alle weiteren 
dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten. Der Leitfaden steht auf der Internetseite 
des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) zum Download 
zur Verfügung. Bei Bohrungen über 100 Metern Tiefe ist die Bergaufsicht des Regierungspräsi-
diums Darmstadt zu beteiligen. Zusätzlich ist nach dem Standortsicherungsgesetz eine hydroge-
ologische Stellungnahme des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie 
einzuholen und es ist das Einvernehmen mit dem Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssi-
cherheit herzustellen. 

C.7. Liste standortgerechter und heimischer Gehölzarten 

Für die Anpflanzung von standortgerechten und heimischen Bäumen, Sträuchern sowie Kletter- 
und Rankpflanzen (vgl. Festsetzung unter Punkt A.6 und Empfehlung unter Punkt C.8) werden 
insbesondere nachfolgend aufgelistete Arten empfohlen. Gehölze zur besonderen Unterstützung 
der Hummel-, Bienen- und Insektenweide (sehr gutes Nektar- und/oder Pollenangebot) sind hier-
bei mit * gekennzeichnet. 

C.7.1. Laubbäume 

Acer campestre* (Feldahorn), Acer platanoides* (Spitzahorn), Acer pseudoplatanus* (Berg-
ahorn), Alnus glutinosa (Schwarzerle), Betula pendula (Weiß-/Sandbirke), Carpinus betulus 
(Hainbuche), Carpinus betulus „Fastigiata“ (Säulenhainbuche), Castanea sativa* (Edelkastanie), 
Fagus sylvatica (Rotbuche), Fagus sylvatica „Fastigiata“ (Säulenbuche), Juglans regia (Wal-
nuss), Malus sylvestris* (Wildapfel), Prunus avium* (Vogelkirsche), Prunus domestica* (Pflaume), 
Prunus padus* (Traubenkirsche), Quercus petraea (Traubeneiche), Quercus robur (Stieleiche), 
Quercus robur „Fastigiata“ (Pyramideneiche), Salix alba* (Silberweide), Salix caprea* (Salweide), 
Salix fragilis (Bruchweide), Sorbus aria* (Mehlbeere), Sorbus aucuparia* (Eberesche/Vogel-
beere), Sorbus domestica* (Speierling), Sorbus intermedia* (Schwedische Mehlbeere), Tilia 
cordata* (Winterlinde), Tilia platyphyllos* (Sommerlinde) sowie weitere Obstgehölze* in Arten und 
Sorten und diverse Salix*-Arten (Weidenarten) für die Frühtracht 

C.7.2. Sträucher/Hecken 

Acer campestre* (Feldahorn), Buxus sempervirens* (Buchsbaum), Carpinus betulus (Hainbu-
che), Cornus mas* (Kornelkirsche), Cornus sanguinea* (Hartriegel), Corylus avellana (Hasel-
nuss), Crataegus monogyna* (Weißdorn), Euonymus europaeus* (Pfaffenhütchen), Ligustrum 
vulgare* (Liguster), Lonicera xylosteum* (Heckenkirsche), Prunus spinosa* (Schlehe), Rhamnus 
cathartica* (Kreuzdorn), Rosa canina* (Hundsrose), Rosa rubiginosa* (Weinrose), Salix purpu-
rea* (Purpurweide), Salix viminalis* (Korbweide), Sambucus nigra* (Schwarzer Holunder), Sa-
rothamnus scoparius* (Besenginster), Taxus baccata (Eibe), Viburnum lantana* (Wolliger 
Schneeball), Viburnum opulus* (Gewöhnlicher Schneeball) sowie diverse Salix*-Arten (Weiden-
arten) für die Frühtracht 

C.7.3. Kletter- und Rankpflanzen 

Clematis vitalba* (Gemeine Waldrebe), Hedera helix* (Efeu), Lonicera caprifolium* (Geißblatt/Je-
längerjelieber), Rosa* i.S. (Kletterrosen in Sorten) 
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C.8. Artenschutz und ökologische Aufwertung des Plangebiets 

C.8.1. Allgemeine Hinweise und Empfehlungen zum Artenschutz 

Es obliegt der Bauherrschaft bzw. den Grundstücksnutzern, für die Vermeidung artenschutzrecht-
licher Verbotstatbestände Sorge zu tragen (auch im Hinblick auf die zukünftige Ansiedlung von 
Arten). Im Zweifel sollte vor Durchführung von Baumaßnahmen eine fachlich qualifizierte Person 
hinzugezogen werden. In diesem Zusammenhang wird die Einsetzung einer ökologischen Bau-
begleitung schon während der Bauplanungsphase bis zur Beendigung der Baumaßnahme emp-
fohlen. 

Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes oder auch bei späteren Abriss-, Umbau- oder Sanie-
rungsarbeiten darf nicht gegen die im Bundesnaturschutzgesetz (z.Zt. § 44 BNatSchG) geregel-
ten Verbote zum Artenschutz verstoßen werden, die unter anderem für alle europäisch geschütz-
ten Arten gelten (z.B. für alle einheimischen Vogelarten, alle Fledermausarten und die Zau-
neidechse). Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es unter anderem verboten, Tiere dieser Arten zu 
verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu 
beschädigen oder zu zerstören. Bei Zuwiderhandlungen drohen die Bußgeld- und Strafvorschrif-
ten der §§ 69, 71 und 71a BNatSchG. Die artenschutzrechtlichen Verbote gelten unabhängig 
davon, ob die bauliche Maßnahme baugenehmigungspflichtig ist oder nicht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass artenschutzfachliche bzw. -rechtliche Maßnahmen auch im 
Rahmen bauaufsichtlicher Verfahren verbindlich festgesetzt werden können. 

Die Bauherrschaft ist verpflichtet, zu überprüfen, ob artenschutzrechtliche Belange durch ihr Bau-
vorhaben beeinträchtigt werden können. Wird z.B. ein Bauantrag im Herbst oder Winter gestellt 
oder es finden sich zu dieser Zeit keine Spuren von geschützten Arten, entbindet dies die Bau-
herrschaft nicht von der Pflicht, bei einem Baubeginn im Frühjahr oder Sommer erneut zu über-
prüfen, ob geschützte Arten von dem Bauvorhaben betroffen sein könnten. Eine örtliche Absuche 
durch eine fachlich qualifizierte Person wird daher empfohlen. 

Nach bisherigem Kenntnisstand wird bei der Umsetzung des Bebauungsplanes voraussichtlich 
keine Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 44 BNatSchG erforderlich. Sofern dies 
aufgrund aktueller Beobachtungen doch der Fall sein sollte, wäre eine entsprechende Genehmi-
gung bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Bergstraße zu beantragen. 

C.8.2. Empfehlungen für eine insektenfreundliche Freiflächengestaltung 

Bei Pflanz- und Begrünungsmaßnahmen sollten zur Verbesserung der Lebensgrundlagen von 
Bienen, Hummeln und anderen Insekten möglichst Pflanzen und Saatgut verwendet werden, wel-
che die Tracht der Bienen besonders unterstützen und/oder sich auf andere Weise für Nutzinsek-
ten besonders eignen. 

Entsprechend gekennzeichnet sind die bevorzugt zu verwendenden Gehölzarten (siehe Pflanz-
listen unter Punkt C.7). 

Bei der Grünlandansaat sollten bevorzugt arten- und blütenreiche Saatgutmischungen verwendet 
werden, welche für die Bienenweide günstig sind und möglichst weitgehend aus regionaler Her-
kunft stammen. Dies ist bei Anbietern bzw. Saatmischungen der Fall, die durch Organisationen 
wie „VWW-Regiosaaten“ oder „Regiozert“ zertifiziert sind. Beispielhaft genannt seien hier: 

• Rieger-Hofmann: „Nr. 01: Blumenwiese“ 

• Rieger-Hofmann: „Nr. 02: Frischwiese“. 

Dem Ziel einer guten Bienenweide besonders zuträglich sind naturgemäß Mischungen für Blüh-
flächen/Blühstreifen, die eigens zur Förderung von Nutzinsekten, Bienen und Schmetterlingen 
angeboten und angelegt werden. Beispielhaft werden hier geeignete Mischungen dreier Anbieter 
aufgeführt, die durch „VWW-Regiosaaten“ bzw. „Regiozert“ zertifiziert sind: 

• Rieger-Hofmann: „Nr. 08: Schmetterlings- und Wildbienensaum“ 

• Saaten-Zeller/Wildackershop: „Lebensraum Regio“ UG 9. 
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Die mit diesen Mischungen eingesäten Blühflächen haben eine Standzeit von bis zu fünf Jahren. 
In dieser Zeit ist mit längeren Blütenaspekten während der Vegetationszeit zu rechnen; danach 
ist die Fläche ggf. umzubrechen und neu einzusäen. Eine Mahd ist in der Regel im Herbst mög-
lich, aber nicht unbedingt erforderlich. 

Auch Fassadenbegrünungen sowie eine extensive Begrünung von Flachdächern und schwach-
geneigten Dächern bieten Insekten attraktive Nahrungsquellen und bilden somit einen wichtigen 
Pfeiler der bienenfreundlichen Maßnahmen. 

C.8.3. Empfohlene Maßnahmen und Hinweise zur Artenhilfe sowie zur ökologischen Auf-
wertung des Plangebiets 

Fledermaus-Sommerquartier anlegen (H 1): An den vorhandenen Gehölzen kann ein Fleder-
maus-Großraum-Flachkasten (bspw. von Schwegler 3FF) angebracht werden. Dieser Kasten bie-
tet auch größeren Gruppen von Weibchen, die sich in Wochenstuben zusammenfinden, ausrei-
chend Platz zur Jungenaufzucht. Diese Variante ist selbstreinigend, der Kot kann an der Unter-
seite frei ausfallen, ohne bei starkem Besatz den Einflug zu blockieren. 

Nisthilfen für Höhlenbrüter (H 2): Es bietet sich an - für Höhlenbrüter - an den bestehenden Ge-
hölzen Nistkästen aufzuhängen. Dadurch entsteht sofort eine potentielle Brutmöglichkeit für Vo-
gelarten, die darauf angewiesen sind. Ideal sind jeweils ein Nistkasten mit einem Durchmesser 
von 32 mm (Kohl-, Tannen- und Haubenmeise, Gartenrotschwanz, Kleiber, Halsband- und Trau-
erschnäpper) sowie einer mit 26 mm (Blau-, Sumpf-, Tannen- und Haubenmeise) von Schwegler 
(Nisthöhle 1B). 

Dach- und Fassadenbegrünung: Es wird empfohlen Dachflächen mindestens extensiv zu begrü-
nen und größere Fassaden mit geeigneten Kletter- oder Rankpflanzen (vgl. Liste standortgerech-
ter und heimischer Gehölzarten unter Punkt C.7) zu bepflanzen. 

C.9. Straßenrechtliche Bestimmungen 

Das Plangebiet liegt an einer klassifizierten Straße (Landesstraße L 3105) und dabei außerhalb 
der Ortsdurchfahrt. Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten 
Teile der Ortsdurchfahrt dürfen längs der Landesstraße Hochbauten jeder Art (auch Werbeanla-
gen) in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, 
sowie bauliche Anlagen, die über Zufahrten oder Zugänge an die Landesstraße unmittelbar oder 
mittelbar angeschlossen werden sollen, nicht ohne straßenrechtliche Ausnahmegenehmigung er-
richtet werden (Bauverbotszone gemäß § 23 Abs. 1 Hessisches Straßengesetz - HStrG). Dies 
gilt für Aufschüttungen oder Abgrabungen größeren Umfangs entsprechend. Die Erteilung der 
Genehmigung liegt im Ermessen des zuständigen Straßenbaulastträgers (Hessen Mobil). 

C.10. Immissionsschutz 

Das Plangebiet befindet sich in der Nähe einer lärmbelasteten klassifizierten Straße (Landes-
straße L 3105) und ist damit einer Lärmvorbelastung ausgesetzt. Gegen den Straßenbaulastträ-
ger von klassifizierten Straßen bestehen keine Ansprüche auf Durchführung von Schutzmaßnah-
men aufgrund des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG). Forderungen gegen die Stra-
ßenbauverwaltung „Hessen Mobil“, den Kreis Bergstraße oder die Gemeinde Wald-Michelbach 
auf aktive Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Lärmschutzwände) oder auf Erstattung von passiven 
Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Einbau von Lärmschutzfenstern) sind ausgeschlossen, da die ge-
nannte Verkehrsanlage planfestgestellt ist. 

C.11. Gefahr von Starkregenereignissen 

Aufgrund des Klimawandels ist künftig mit Starkregenereignissen in ggf. zunehmender Häufigkeit 
zu rechnen. Aufgrund der Hanglage des Plangebiets sieht die Gemeinde Wald-Michelbach je-
doch in diesem Plangebiet keine besonderen Gefahren für den Fall von Starkregenereignissen. 
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Bei Starkregenereignissen oder besonderen Witterungsbedingungen (z.B. Regen auf gefrorenem 
Boden) kommt es auch heute bereits zu einem Oberflächenabfluss entsprechend der Topografie. 

Dennoch wird im Sinne einer allgemeinen Anstoßwirkung darauf hingewiesen, dass das ge-
meindliche Kanalnetz nicht für entsprechende Starkregenereignisse dimensioniert ist. Straßen 
könnten daher ggf. zeitweise überflutet werden. Das von den Grundstücken ablaufende Nieder-
schlagswasser könnte ggf. nicht durch die Kanalisation aufgenommen werden und könnte zu 
zeitweisem Rückstau führen. Die Bebauung der Grundstücke ist so zu planen, dass bauliche 
Schäden und vor allem Personenschäden durch Starkregenereignisse möglichst ausgeschlossen 
sind. Bei Schäden infolge Starkregenereignissen kann keine Entschädigung von der Gemeinde 
Wald-Michelbach verlangt werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass geeignete Vorrichtungen für verschmutztes Wasser zu treffen 
sind. Wassergefährdete Stoffe sind entsprechend so zu lagern, dass auch im Starkregenfall ein 
Abschwämmen ins Oberflächengewässer ausgeschlossen ist. 

C.12. Erdbebengefährdung 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Plangebiet gemäß DIN 4149 „Bauten in deutschen Erdbe-
bengebieten - Lastannahme, Bemessung und Ausführung üblicher Hochbauten“ innerhalb der 
Erdbebenzone 0 (Untergrundklasse R) liegt. Es ist darauf zu achten, dass neu entstehende Bau-
werke (Hochbauten) entsprechend der Vorgaben der DIN-Norm erdbebensicher gebaut werden. 
Darüber ist ein Nachweis in den Bauvorlagen zu führen. Es wird auf die Planungskarte zur 
DIN 4149 (Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen für Hessen) verwie-
sen. 

C.13. Waldabstand 

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund des geringen Abstands zwischen Gebäuden, Stell-
plätzen und angrenzenden Waldflächen Gefahren durch fallende Bäume und Astwurf bestehen. 
Im Waldrandbereich ist innerhalb eines Abstands von 35 m zu baulichen Anlagen daher eine 
erhöhte Verkehrssicherungspflicht erforderlich. Das gilt insbesondere im entsprechenden Ab-
stand zu baulichen Anlagen, die dem Aufenthalt von Personen dienen. 

C.14. Kampfmittelverdacht 

Der Gemeinde Wald-Michelbach liegen keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmittel-
resten im Plangebiet und dessen Umgebung vor. 

Soweit im Zuge von Bauarbeiten ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden 
sollte, ist der Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt 
unverzüglich zu verständigen. 

C.15. Freiflächenplan 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit den Bauvorlagen zu den jeweiligen Bauvorhaben ein Frei-
flächenplan einzureichen ist (siehe auch Bauvorlagenerlass). Dieser hat die geplante Nutzung 
der Freiflächen nach Art, Lage und Größe mit allen gemäß Bebauungsplan vorgesehen Bepflan-
zungen, den versiegelten, befestigten und begrünten Flächen, den Verkehrsflächen etc. darzu-
stellen. 

C.16. Stellplatzsatzung 

Die erforderliche Anzahl an Stellplätzen einschließlich der Vorgaben zur Bepflanzung ist gemäß 
der Stellplatzsatzung der Gemeinde Wald-Michelbach zu ermitteln und in den Bauvorlagen nach-
zuweisen. 


